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H A U S H A L T S S A T Z U N G 

 

DER STIFTUNG HOSPITALFONDS MOSBACH 

 

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025 

 

 
Auf Grund von § 97 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 

(GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27.06.2023 (GBl. S. 229, 

231), §§ 31 und 34 Abs. 2 des Stiftungsgesetzes für Baden-Württemberg vom 04.10.1977 (GBl. S. 408), 

zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 27.06.2023 (GBl. S. 229, 231), und § 4 der 

Stiftungssatzung vom 15.11.1978/ 19.01.1983, hat der Gemeinderat der Stadt Mosbach als Stiftungsorgan 

am 18.12.2024 folgende Haushaltssatzung des Hospitalfonds Mosbach für das Haushaltsjahr 2025 

beschlossen: 

 

 
§ 1 

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 
 
Der Haushaltsplan wird festgesetzt 
 
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen  

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 143.210 € 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von -266.650 € 

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von -123.440 € 

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von - 

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von - 

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo 1.4 und 1.5) von - 
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo 1.3 und 1.6) von -123.440 € 
 

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen  

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von  139.000 € 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von -235.480 € 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts 
     (Saldo aus 2.1 und 2.2) von -96.480 € 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von - 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von - 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf  
      aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von - 
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 
     (Saldo aus 2.3 und 2.6) von -96.480 € 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von - 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von -7.500 € 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 
        aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von -7.500 € 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 
        Saldo des Finanzhaushalts (Saldo 2.7 und 2.10) von -103.980 € 

 



§ 2 
Kreditermächtigung 

 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 € 

 
 

§ 3 
Kassenkredite 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 53.300 € 

 
 

 
 
 
Mosbach, den  
  

Julian Stipp 
Oberbürgermeister 

 



 

 

 

 

 

Vorbericht 

Haushaltsplan 

2025 



I.  Vorbemerkungen 

 
Der "Hospitalfonds Mosbach" ist eine im 15. Jahrhundert entstandene rechtsfähige örtli-

che Stiftung des öffentlichen Rechts, welche von der Stadt Mosbach nach § 101 der Ge-

meindeordnung verwaltet wird. 

 

Zweck der Stiftung ist nach § 2 Abs. 1 der Stiftungssatzung vom 15.11.1978/19.01.1983 

"die freiwillige, keinen Rechtsanspruch begründende Unterstützung Hilfsbedürftiger und 

älterer Menschen, insbesondere aus der Stadt Mosbach. Dies geschieht unter anderem 

durch den Bau und Betrieb eines Altenzentrums in der Stadt Mosbach, in dem vorrangig 

Hilfsbedürftige und ältere Menschen aus der Stadt Mosbach und dem Neckar-Odenwald-

Kreis aufgenommen und betreut werden". 

 

Das "Pfalzgrafenstift" in der Altstadt (Schlossgasse, Heugasse) wurde am 09.11.1984 

eingeweiht und an den Betriebsträger, die "Diakonische Altenhilfe Mosbach e.V.", über-

geben. Die ersten Bewohner sind im Dezember 1984 eingezogen. 

Das „Pfalzgrafenstift“ erfüllt nicht die Anforderungen der Landesheimbauverordnung, 

diese können baulich und wirtschaftlich im Bestandsgebäude nicht dargestellt werden. 

Deshalb wurde das Pfalzgrafenstift und die auf demselben Grundstück befindlichen Woh-

nungen Heugasse 6 und Schlossgasse 13 im Jahr 2024 verkauft.  

Die Verwendung des Verkaufserlöses des Pfalzgrafenstifts zu Stiftungszwecken ist in der 

mittelfristigen Finanzplanung für 2028 vorgesehen. 

 

Der Stiftungszweck wird im Jahr 2025 erfüllt in den Altenwohnungen 

   

Gartenweg 16, 18, 20 11 Wohnungen  

Kleines Flürlein 16 7 Wohnungen  

 

sowie durch Teileigentum an der Seniorenwohnanlage Diedesheim (Begegnungsstätte 

und Funktions- und Pflegeräume). 

 

Die Aufgaben des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens sowie die Vermögens-

verwaltung werden durch das Amt Finanzen und Liegenschaften der Stadtverwaltung 

Mosbach erledigt. 

  



II. Entwicklung der Vorjahre 

 
1. Rechnungsergebnis 2023 
 
1.1 Ergebnishaushalt 

 
Erträge  
€ 

Aufwendungen 
€ 

Ergebnis 
€ 

Ordentliches Ergebnis  344.421  268.062  + 76.359 

Außerordentliches Ergebnis  0  0   0 

Gesamt  344.421  268.062  + 76.359 

 

1.2 Finanzhaushalt  

 
Einzahlungen  

€ 
Auszahlungen 

€ 
Ergebnis 

€ 

Laufende Verwaltungstätigkeit  337.446  224.705  + 112.741 

Investitionstätigkeit  0  0  - 0 

Finanzierungstätigkeit  0  23.673  - 23.673 

Haushaltsunwirksame  
Einzahlungen/Auszahlungen 

 
 80 

 
 0 

 
 + 80 

Gesamt zum Ende des  
Haushaltsjahres 

 
 337.526 

 
 248.378 

 
 + 89.148 

Anfangsbestand an  
Zahlungsmitteln 

  
 
 + 280.901 

Endbestand an  
Zahlungsmitteln  

  
 
 + 370.050 

 

1.3 Bilanz zum 31.12.2023 

 

Aktivseite € Passivseite € 

Sachvermögen  1.365.637 Basiskapital   814.494 

Finanzvermögen  370.948 Rücklagen   462.479 

   Sonderposten   65.598 

   Verbindlichkeiten   394.014 

Gesamtsumme  1.736.585 Gesamtsumme   1.736.585 

 

1.4 Verschuldung 

 
 

 

 

 

Die Ergebnisse wurden noch nicht vom Gemeinderat beschlossen. 

Stand 01.01.23 
€ 

Neuaufnahme 
€ 

Tilgung 
€ 

Stand 31.12.23 
€ 

Veränderung 
z. Vj. % 

413.693 0 23.673 390.020 - 5,72 



2. Haushaltsverlauf 2024 

 

Der Entwurf des Haushaltsplans 2024 wurde am 18.10.2023 im Gemeinderat einge-

bracht. Am 13.12.2023 beschloss der Gemeinderat als Stiftungsorgan der Stiftung Hos-

pitalfonds die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan. Mit Schreiben vom 15.01.2024 

wurde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung vom Regierungspräsidium bestätigt. 

Mit Ablauf der Offenlage erlangte die Haushaltssatzung am 30.01.2024 rückwirkend zum 

01.01.2024 Rechtskraft.  

 

Im Ergebnishaushalt 2024 wird mit ca. 23.800 € Mehrerträgen bei den Miet- und Pacht-

einnahmen gerechnet, was hauptsächlich auf die später als ursprünglich geplante Über-

gabe des Pfalzgrafenstifts zurückzuführen ist. 

Bei den Aufwendungen wird mit Mehraufwendungen von knapp 25.300 €, vor allem bei 

der Gebäudebewirtschaftung, gerechnet. Alleine 18.000 € entfallen dabei auf nicht ein-

kalkulierte Gas- und Wasserkosten für den Pfalzgrafenstift. 

 

Im Finanzhaushalt sind im Jahr 2024 keine neuen Investitionsmaßnahmen vorgesehen. 

Die Tilgungsleistungen werden planmäßig abfließen. 

  



III. Haushalt 2025 

 
Die wichtigsten Eckdaten des Ergebnishaushalts zeigen folgendes Bild: 
 
Ordentliche Erträge  143.210 € 

Ordentliche Aufwendungen  -266.650 € 

Ordentliches Ergebnis  -123.440 € 

Außerordentliche Erträge - 

Außerordentliche Aufwendungen - 

Sonderergebnis - 

Gesamtergebnis -123.440 €  

 

Die wichtigsten Eckdaten des Finanzhaushalts zeigen folgendes Bild: 
 
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  139.000 € 

Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  -235.480 € 

Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts -96.480 € 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  - 

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit  - 

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (incl. Ergebnishaushalt) -96.480 € 

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten - 

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten -7.500 € 

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit  -7.500 € 

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands  

zum Ende des Haushaltjahres  -103.980 € 

 

Ergebnishaushalt 

 

Teilhaushalt 1 

Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse  

Unter diese Produktgruppe fällt die Stiftungsverwaltung. 

 

Erträge 

Es werden keine Erträge erwartet. 

 

Aufwendungen 

Für Aufwendungen der Datenverarbeitung (Aufwandskonto 42710000) stehen insgesamt 



4.700 € und somit 1.700 € mehr als im Vorjahr zur Verfügung. Grund hierfür sind Umstel-

lungskosten beim EDV-Verfahren. 

 

Aufwendungen des Geldverkehrs (Aufwandskonto 45930000) sind mit 300 € eingeplant. 

 

Im Bereich der Geschäftsaufwendungen (Aufwandskonto 44310000) wird mit Aufwen-

dungen i.H.v. 3.000 € gerechnet. Dabei entfallen ca. 1.700 € auf die Aufsichtsprüfung 

durch das Amt „Interne Revision und Beratung“ der Stadt Mosbach für den Jahresab-

schluss 2024. 

Für die Kostenerstattung an die Stadt Mosbach (Verwaltungskostenbeitrag) sind 

30.900 € vorgesehen (Aufwandskonto 44520000). Dies sind 5.200 € weniger als im Vor-

jahr. 

 

 

Teilhaushalt 2 

Produktgruppe 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen  

Unter diese Produktgruppe fallen die Gebäude: 

- Gartenweg 16, 18, 20 

- Kleines Flürlein 16 

- Heugasse 6 (verkauft im Jahr 2024) 

- Schlossgasse 13 (verkauft im Jahr 2024) 

sowie das Teileigentum an der Seniorenwohnanlage Diedesheim (Begegnungsstätte und  

Funktions – und Pflegeräume) 

 

Erträge 

Im Bereich Mieten und Pachten (Ertragskonto 34110000) werden insgesamt Erträge 

i.H.v. 104.000 € erwartet. Dies ist eine Verminderung um 4.340 € gegenüber dem Vorjahr, 

die im Wesentlichen auf eine zu renovierende und damit nicht zu vermietende Wohnung 

im Gartenweg zurückzuführen ist. 

 

Aufwendungen 

Für die Unterhaltung (Aufwandskonto 42110000) und die Bewirtschaftung (Auf-

wandskonto 42410000) sind insgesamt 195.200 € eingeplant. Dies ist im Vergleich zum 

Jahr 2024 eine Erhöhung um 108.900 €. Im Objekt „Gartenweg 16-20“ stehen eine 

Dachsanierung sowie eine Wohnungssanierung an, welche insgesamt mit 130.000 € 

(Vorjahr: 10.000 €) einkalkuliert sind. 



 

Produktgruppe 314002 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere 

Menschen 

Unter diese Produktgruppe fällt das Pfalzgrafenstift (Schlossgasse 15). Das Objekt wurde 

im Jahr 2024 verkauft. 

 

Teilhaushalt 3 

Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  

 

Erträge 

Aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus und aufgrund des Verkaufserlöses des Pfalzgra-

fenstifts können für Tagesgelder sowie für Festgelder bei Kreditinstituten insgesamt 

35.000 € (Vorjahr: 20.000 €) an Zinserträgen veranschlagt werden.  

 

Aufwendungen 

Im Haushalt 2025 wird mit Zinsaufwendungen (Aufwandskonto 45170000) i.H.v. 1.300 € 

gerechnet.  

 

 

Finanzhaushalt 

 

Produktgruppe 314002 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere 

Menschen  

Im Haushalt 2025 sind keine Investitionen geplant. 

 

Kreditaufnahme und Tilgung 

Wie bereits in den vergangenen Jahren ist in 2025 keine neue Kreditaufnahme geplant, 

da auch keine Investitionen vorgesehen sind. Für Kredittilgungen werden 7.500 € bereit-

gestellt. 

  



Haushaltsvermerke 

Es wird je Teilhaushalt ein Budget gebildet. 
 

Im Ergebnishaushalt werden die Ansätze eines Budgets für übertragbar erklärt, sofern 

das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften 

beachtet werden. Die Ansätze bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des 

Haushaltsjahres verfügbar (§ 21 Abs. 2 i. V. m. § 18 Abs. 2 GemHVO). 

 

Mehrerträge innerhalb eines Budgets erhöhen die Aufwendungsansätze dieses Budgets 

(§ 19 Abs. 2 GemHVO). 

 

Die zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Auszah-

lungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 4 GemHVO). 
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Anlagen zum Haushalt 

 



Gesamtergebnishaushalt einschl. Finanzplanung

Nr. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Vorvorjahr Vorjahr Haushalts- 

jahr
Haushalts- 

jahr
Haushalts- 

jahr
Haushalts- 

jahr
2023 2024 2025 2026 2027 2028

€ € € € € €

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 0 0 0

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 3.190 3.200 4.000 4.000 4.000 4.000

4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 0 0 0 0 0 0

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 330.190 160.390 104.000 108.170 108.670 165.670

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

8 + Zinsen und ähnliche Erträge 6.642 20.000 35.000 30.000 20.000 10.000

9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

10 + Sonstige ordentliche Erträge 4.399 2.310 210 210 210 210

11 = Summe der ordentliche Erträge
(Summe aus Nummern 1 bis 10) 344.421 185.900 143.210 142.380 132.880 179.880

12 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0

13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -175.264 -94.120 -199.900 -83.200 -96.200 -117.200

15 - Abschreibungen -42.396 -36.870 -31.170 -31.170 -31.170 -51.150

16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -6.320 -5.780 -1.680 -1.580 -1.480 -1.380

17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -44.082 -41.150 -33.900 -34.300 -34.700 -35.100

19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen
(Summe aus Nummern 12 bis 18) -268.062 -177.920 -266.650 -150.250 -163.550 -204.830

20 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis
(Saldo aus Nummern 11 und 19) 76.360 7.980 -123.440 -7.870 -30.670 -24.950

21 + Außerordentliche Erträge 0 1.200.000

22 - Außerordentliche Aufwendungen 0 -330.000

23 = Veranschlagtes Sonderergebnis
(Saldo aus Nummern 21 und 22) 0 870.000 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder 
Fehlbetrag; Summe aus Nummern 20 und 23) 76.360 877.980 -123.440 -7.870 -30.670 -24.950
nachrichtlich:

25 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
26 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des 

ordentlichen Ergebnisses 76.360

27 Minderung des Basiskapitals Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes 
zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts

28 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des 
ordentlichen Ergebnisses -1.535 -123.440 -7.870 -30.670 -24.950

29 Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses 
zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses

30 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des 
Sonderergebnisses 870.000 0

31 Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit 
der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

32 Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis 
mit der Rücklage aus Überschüssen des 
Sonderergebnisses

33 Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender 
Haushaltsjahre

34 Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis 
mit dem Basiskapital

35 Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit 
dem Basiskapital

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, § 2 und § 9 GemHVO)



Gesamtfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung

Nr. Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung
Vorvorjahr Vorjahr Haushalts- 

jahr
ermächtigungen Haushalts- 

jahr
Haushalts- 

jahr
Haushalts- 

jahr

2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
€ € € € € € €

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

2 Zuweisungen und Zuwendungen, allgemeine 
Umlagen 0 0 0 0 0 0

3 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder 
Einrichtungen 0 0 0 0 0 0

5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 330.804 160.390 104.000 108.170 108.670 165.670

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 6.642 20.000 35.000 30.000 20.000 10.000

8 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

(Summe aus Nummern 1 bis 8) 337.446 180.390 139.000 138.170 128.670 175.670
10 Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
11 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -174.305 -94.120 -199.900 -83.200 -96.200 -117.200
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -6.318 -5.780 -1.680 -1.580 -1.480 -1.380
14 Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0
15 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -44.082 -41.150 -33.900 -34.300 -34.700 -35.100
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

(Summe aus Nummern 10 bis 15) -224.705 -141.050 -235.480 -119.080 -132.380 -153.680
17 Zahlungsmittelüberschss /-bedarf des 

Ergebnishaushaltes
(Saldo aus Nummern 9 und 16) 112.741 39.340 -96.480 19.090 -3.710 21.990

18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0
19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von 

Sachvermögen 0 1.200.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von 

Finanzvermögen 0
22 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

(Summe aus Nummern 18 bis 22) 0 1.200.000 0 0 0 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 

und Gebäuden 0 -1.100.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 

Sachvermögen 0
27 Auszahlungen für den Erwerb von 

Finanzvermögen 0
28 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

0
29 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 

Vermögensgegenständen 0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

(Summe aus Nummern 24 bis 29) 0 0 0 0 0 -1.100.000
31 Veranschlagter 

Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus 
Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 
und 30) 0 1.200.000 0 0 0 -1.100.000

32 Veranschlagter 
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo 
aus Nummern 17 und 31) 112.741 1.239.340 -96.480 19.090 -3.710 -1.078.010

33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für 
Investitionen 0 0

34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für 
Investitionen -23.673 -195.400 -7.500 -7.500 -7.600 -7.700

35 Veranschlagter 
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus 
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 
und 34) -23.673 -195.400 -7.500 -7.500 -7.600 -7.700

36 Veranschlagte Änderung des 
Finanzierungsmittelbestands (Saldo aus 
Nummern 32 und 35) 89.069 1.043.940 -103.980 11.590 -11.310 -1.085.710
nachrichtlich:

37 den voraussichtlichen Bestand an liquiden 
Eigenmitteln zum Jahresbeginn 370.050 353.701 1.413.990 1.310.010 1.321.600 1.310.290

38 den voraussichtlichen Bestand an inneren 
Darlehen zum Jahresbeginn 0 0 0

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, § 3 und § 9 GemHVO)



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Anlage 5

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Vorjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr

2024 2025 2026 2027 2028

EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

1 Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2) 370.050

2a + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3) 0

2b +
Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige 
Wertpapiere

0

2c +
Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, 
Beteiligungen und Sondervermögen

0

3a - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4) 0

3b -
Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, 
Beteiligungen und Sondervermögen

0

4 = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 370.050

5 - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre 0

6 +
Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen 

für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 5) 0

7  +
Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und 
ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)

0

8 +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 6) 1.043.940 -103.980 11.590 -11.310 -1.085.710

9 = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 1.413.990 1.310.010 1.321.600 1.310.290 224.580

10  - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden 0 0 0 0 0

11  -            für sonstige bestimmte Zwecke gebunden7) 0 0 0 0 0

12  = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 1.413.990 1.310.010 1.321.600 1.310.290 224.580

13  nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) 5.047 3.306 4.008 3.304 3.246

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden
2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Nr.

Finanzhaushalt Finanzplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)

entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden
Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen 
zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.
Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem 
NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden



Anlage 13
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

voraussichtlicher 
Stand zu Beginn des 

Haushaltsjahres

voraussichtlicher 
Stand zum Ende 

des Haushaltsjahres

1. Ergebnishaushalt

1.1 460.944 337.504

1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 870.000 870.000

2. Zweckgebundene Rücklagen

Rücklagen gesamt 1.330.944 1.207.504

Anlage 14
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

voraussichtlicher 
Stand zu Beginn des 

Haushaltsjahres

voraussichtlicher 
Stand zum Ende 

des Haushaltsjahres

1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO

1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen

1.3
Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für
Abfalldeponien

1.4 Gebührenüberschussrückstellungen

1.5 Altlastensanierungsrückstellungen

1.6
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus
Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen
Gerichtsverfahren

2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO

Rückstellungen gesamt 0 0

Art

EUR

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen 
Ergebnisses

EUR

Art



Anlage 15
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4, § 61 Nr. 38 GemHVO)

voraussichtlicher Stand 
zu Beginn des 

Haushaltsjahres

voraussichtlicher Stand 
zum Ende des 

Haushaltsjahres

1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus 
Kreditaufnahmen
1.1 Anleihen
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
1.2.1 Bund
1.2.2 Land
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich
1.2.6 Kreditmarkt 195.559 188.059
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur 
Liquiditätssicherung (Kassenkredite)
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen 
Rechtsgeschäften

1. Voraussichtliche Gesamtschulden im Kernhaushalt 195.559 188.059

EUR

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschl. Kassenkredite)



Ergebnis Planung Planung Planung Planung Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028

2 3 4 5 6 7 8

E R T R A G S L A G E

€ 76.360 7.980 -123.440 -7.870 -30.670 -24.950

€/EW - - - - - -

% 128,5 104,5 53,7 94,8 81,2 87,8

€ 0 0 0 0 0 0

€/EW - - - - - -

Anteil an ordentlichen Aufwendungen % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

€ -76.360 -7.980 123.440 7.870 30.670 24.950

€/EW - - - - - -

% -28,5 -4,5 46,3 5,2 18,8 12,2

€ 0 870.000 0 0 0 0

€ 76.360 877.980 -123.440 -7.870 -30.670 -24.950

€ 112.741 39.340 -96.480 19.090 -3.710 21.990

€/EW - - - - - -

€ 23.673 7.400 7.500 7.500 7.600 7.700

€ 89.068 31.940 -103.980 11.590 -11.310 14.290

€/EW - - - - - -

€ 2.684 3.365 3.306 4.008 3.304 3.246

€ 370.050 1.397.641 1.310.010 1.321.600 1.310.290 224.580

€ 1.276.973

€ 814.494

% 73,5%

% 26,5%

% 126,9%

€ 390.020

€/EW 0,00

€ -23.673 -7.400 -7.500 -7.500 -7.600 -7.700

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

2. Sonderergebnis

absoluter Betrag

3. Gesamtergebnis

Betrag je Einwohner

absoluter Betrag

Betrag je Einwohner

Aufwandsdeckungsgrad

1.1 Steuerkraft -netto-

absoluter Betrag

Betrag je Einwohner

1 ordentliches Ergebnis

absoluter Betrag

Betrag je Einwohner

1.2 Betriebsergebnis -netto-

absoluter Betrag

absoluter Betrag

F I N A N Z L A G E

Ein-
heitKennzahl

1

Anteil an ordentlichen Aufwendungen

Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen

11. Verschuldung

absoluter Betrag

Betrag je Einwohner

11.1 Nettoneuverschuldung

9.2 Eigenkapitalquote

Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme

9.3 Fremdkapital

Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme

10. Anlagendeckung

K A P I T A L L A G E

9. Eigenkapital

absoluter Betrag

9.1 Basiskapital (§ 61 Nr.6 GemHVO)

Anlage16
(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

absoluter Betrag

absoluter Betrag

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

absoluter Betrag

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende

absoluter Betrag

5. Mindestauszahlungsüberschuss

absoluter Betrag

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

absoluter Betrag

Betrag je Einwohner

4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 
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